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Erscheint wöchentlich. Preis 28 Franken im Jahr. 15 Franken im Halbjahr zuzüglich
Nachnahme- und Postbestellungsgebühr

Einrückungsgebühr 50 Rappen die Petitzeile oder deren Kaum. — Inserate franko an
Stämpfli & Vie, in Bern

Ablauf der Referendumsfrist: 28. Dezember 1949

#ST# Bundesgesetz
über

die Ergänzung des Bundesgesetzes über die Sicherstellung
der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern

(Vom 29. September 1949)

Die Bundesversammlung i
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates :vom 13. Mai 1949*),

beschliesst:

Art. l

Artikel 8 des Bundesgesetzes vom I.April 1938 über die Sicherstellung
"der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern wird durch folgende Ab-
sätze 4 und 5 ergänzt:

Artikel 3, Absatz 4—5.
4 Der Bund hat an Vorratslagern Dritter ein Eecht auf Herausgabe

und ausschliessliche Befriedigung (Aussonderungsrecht), wenn er die Kredit-
geber für einen allfälligen Ausfall aus der Finanzierung der Lager deckt
und der Lagereigentümer in Konkurs kommt oder einen Nachlassvertrag
abschliesst. Pfandrechte an Vorratslagern sind gegenüber der Eidgenossen-
schaft im Umfange ihres Herausgabeanspruches unwirksam. Wird der Bund
für seine Forderung durch die Aussonderung nicht gedeckt, so stehen

*) BEI. 1949, l, 993.
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Ansprüche gemäss Artikel 285 ff. SchKG auf Anfechtung von Verfügungen
über Vorratslager ausschliesslich ihm zu.

5 Verträge Dritter mit, dem Bunde über die Lagerhaltung sind stempel-
frei.

Art. 2

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 29. September 1949.

Der Präsident: Escher
Der Protokollführer: Leimgruber

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 29. September 1949.

Der Präsident: Wenk
Der Protokollführer: Ch. Oser

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemass Artikel 89, Absatz 2, der Bun-
desverfassung und Artikel 8 des. Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend
Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.

Bern, den 29. September 1949.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundeskanzler; ;
8532 Leimgruber

Datum der Veröffentlichung 29. September 1949.

: Ablauf der Referendumsfrist 28. Dezember 1949.
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